
Zweite Ordnung zur Änderung der Studienordnung 

für den Studiengang Zahnmedizin an der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz  

vom 03.08.2023 

(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,  

Nr. 07/2023, S. 473) 

 

 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Hochschulgesetzes vom 

23.09.2020 (GVBL. 2020, 461), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2021  

(GVBL. S. 453), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat der Universitätsmedizin der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz am 06. Juli 2023 die nachstehende Studienordnung für den 

Studiengang Zahnmedizin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz beschlossen. Sie 

wird hiermit bekannt gemacht.“ 

 
 

Artikel 1 

 

Die Studienordnung für den Studiengang Zahnmedizin an der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz vom 10. September 2021 (Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz, Nr. 10/2021, S. 400), zuletzt geändert mit der Ordnung vom 03. Juni 2022 

(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Nr. 5/2022, S. 604) wird 

wie folgt geändert: 

1. In § 6 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „vermittelt eine Ausbildung“ durch die Worte „bietet 

ein Kerncurriculum an (Anlage 1)“ ersetzt. 

2. § 7 Abs. 3 Satz 2 wird gestrichen 

3. § 8 erhält folgende Fassung: 

„Darüber hinaus werden zusätzliche Wahlunterrichtsveranstaltungen angeboten, die der 

Vertiefung oder Ergänzung des in der ZApprO vorgeschriebenen Studiums dienen: 

a) Studierende können bis zum Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung von der 

Universität angebotene Wahlfächer ableisten. Sofern der oder die Studierende ein Wahlfach 

ableistet, werden die in dem Wahlfach erbrachten Leistungen benotet.   (ZApprO §10) 

b) Studierende haben bis zum Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung ein weiteres 

Wahlfach abzuleisten. Sie können aus den von der Universität angebotenen Wahlfächern frei 

wählen. Die in dem Wahlfach erbrachten Leistungen werden benotet.   (ZApprO §11)“ 

 

 

 

 



4. § 14 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Den Studierenden wird das Tätigkeitsfeld eines Zahnmediziners / einer Zahnmedizinerin 

näher gebracht (Berufsfelderkundung) und sie eignen sich die Grundlagen der 

medizinischen und zahnmedizinischen Terminologie an.“ 

5. § 15 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„Aufbauend auf dem ersten Studienabschnitt der Zahnärztlichen Ausbildung werden im 

zweiten Studienabschnitt der Zahnärztlichen Ausbildung die für die Zahnärztin oder den 

Zahnarzt erforderlichen zahnmedizinischen, radiologischen, werkstoffkundlichen und 

zahntechnischen Grundlagen vertieft und die klinisch-zahnmedizinischen 

Zusammenhänge auf der Grundlage der Lernzielkataloge der Fachgebiete fall- und 

problemorientiert sowie fachbezogen und fächerverbindend vermittelt.“ 

6. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Aufbauend auf dem ersten und zweiten Studienabschnitt der Zahnärztlichen Ausbildung 

werden im dritten Studienabschnitt der Zahnärztlichen Ausbildung die für die Zahnärztin 

oder den Zahnarzt erforderlichen zahnmedizinischen, radiologischen, werkstoffkundlichen 

und zahntechnischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vertieft und die klinisch-

zahnmedizinischen Zusammenhänge auf der Grundlage der Lernzielkataloge der 

Fachgebiete fall- und problemorientiert sowie fachbezogen und fächerverbindend 

vermittelt.“ 

b) Folgender neuer Absatz 3 wird eingefügt: 

„(3) Voraussetzung für die Zulassung in die folgenden Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen des dritten Studienabschnitts der Zahnärztlichen Ausbildung (linke 
Spalte) ist der erfolgreiche Abschluss der in der rechten Spalte aufgeführten 
Unterrichtsveranstaltung. 

 

In Härtefällen und in begründeten Ausnahmefällen kann eine andere Regelung in 

Absprache mit der Leiterin oder dem Leiter der Unterrichtsveranstaltung und der oder dem 

Beauftragten für das Studium der Zahnmedizin bzw. der Prodekanin oder dem Prodekan 

für Studium und Lehre getroffen werden. 

 

Unterrichtsveranstaltungen mit 

Leistungsnachweisen 

Voraussetzung 

Integrierter Behandlungskurs II Integrierter Behandlungskurs I 

Integrierter Behandlungskurs III Integrierter Behandlungskurs II 

Integrierter Behandlungskurs IV Integrierter Behandlungskurs III 

Operationskurs II Operationskurs I 

Praktikum der kieferorthopädischen 

Diagnostik und Therapie II 

Praktikum der kieferorthopädischen 

Diagnostik und Therapie I 

„ 



7. In § 17 Abs. 6 Satz 1 werden die Worte „der Besuch“ gestrichen. 

8. In § 19 Abs. 5 werden die Worte „dringend empfohlenen“ gestrichen.  

9. Die Anlage 1 Studienplan erhält folgende Fassung: 

„ 

Unterrichtsveranstaltungen im ersten Abschnitt der 

Zahnärztlichen Ausbildung   

 

 

 1. Studienabschnitt 1. - 4. Semester SWS Semester 
Regelmäßige 

Teilnahme 

Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis      

Praktikum der Chemie für Studierende der Zahnmedizin 3 1 x 

Übung der medizinischen Terminologie  1,5 1 x 

Praktikum der Berufsfelderkundung 2,5 1 und 4 x 

Praktikum der Physik für Studierende der Zahnmedizin  3 2 x 

Praktikum der Zahnmedizinischen Propädeutik mit Schwerpunkt 

Präventive Zahnheilkunde 
4 2 

x 

Praktikum der mikroskopischen Anatomie  5 2 oder 3 x 

Praktikum der makroskopischen Anatomie  8 2 oder 3 x 

Praktikum der Biochemie und Molekularbiologie 5,5 3 x 

Praktikum der Physiologie 7,5 4 x 

Praktikum der Zahnmedizinischen Propädeutik mit Schwerpunkt 

Dentale Technologie 
4 3 

x 

Wahlfach 2 2 oder 3  

   

 

Unterrichtsveranstaltungen ohne Leistungsnachweis      

Chemie für Zahnmediziner 3 1  

Begleitseminar zum chemischen Praktikum 1,5 1  

Biologie 2 1  

Physik für Zahnmediziner 3 1  

Vorlesung der Zahnmedizinischen Propädeutik mit Schwerpunkt 

Präventive Zahnheilkunde I und II 
2 1 und 2 

 

Vorlesung Berufsfelderkundung I und II 2 1 und 4  



Begleitseminar zum physikalischen Praktikum 1,5 2  

Vorlesungen der Anatomie                                   11 SWS    

                     Neuroanatomie für Zahnmediziner  2 1 oder 2  

                     Anatomie I für Zahnmediziner 3 2 oder 3  

                     Entwicklungsgeschichte für Zahnmediziner 2 2 oder 3  

                     Histologie für Zahnmediziner 4 2 oder 3  

Physiologie I und II 9 3 und 4  

Vorlesung der Biochemie und Molekularbiologie I und II 9 3 und 4  

Vorlesung der Zahnmedizinischen Propädeutik mit Schwerpunkt 

Dentale Technologie 
2 3  

 

    

Unterrichtsveranstaltungen im zweiten Abschnitt der 

Zahnärztlichen Ausbildung 
    

 

 2. Studienabschnitt 5. + 6. Semester SWS Semester  

Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis      

Praktikum der zahnärztlichen Prothetik am Phantom 18 5 x 

Praktikum zahnärztlich-chirurgischen Propädeutik und 

Notfallmedizin 
4 5 

x 

Praktikum Zahnerhaltungskunde am Phantom 18 6 x 

Praktikum der Kieferorthopädischen Propädeutik und Prophylaxe 6 6 x 

Radiologie Praktikum          3,5 6 x 

Radiologie Praktikum (Behandlung) 0,5 6 x 

QB Klinische Werkstoffkunde 2 5 oder 6  

QB Wissenschaftliches Arbeiten mit den Schwerpunkten 

medizinische Biometrie, medizinische Informatik, 

Literaturrecherche und -bewertung und evidenzbasierte Medizin I 

1 5 oder 6 

 

QB Notfallmedizin I / II               1 6  

QB Schmerzmedizin I / II               1 6  

QB Orale Medizin und systemische Aspekte I / II               1 6  

QB Erkrankungen im Kopf-Hals-Bereich I / II               1 6  



Unterrichtsveranstaltungen ohne Leistungsnachweis      

 zahnärztliche Prothetik am Phantom 2 5  

zahnärztliche-chirurgischen Propädeutik und Notfallmedizin 2 5  

Radiologie  3 5   

 Zahnerhaltungskunde am Phantom 2 6  

Kieferorthopädische Propädeutik und Prophylaxe 2 6  

    

Unterrichtsveranstaltungen im dritten Abschnitt der 

Zahnärztlichen Ausbildung 
    

 

 3. Studienabschnitt 7. - 10. Semester SWS Semester  

Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis      

Praktikum in der Klinik oder Poliklinik für Zahn-, Mund- und 

Kieferkrankheiten I und II 
1,5 7 und 10 

x 

Praktikum der zahnmedizinischen Diagnostik und 

Behandlungsplanung I und II 
2,5 7 und 10 

x 

Praktikum der kieferorthopädischen Diagnostik und Therapie I 

und II 
4 8 und 10 

x 

Sem.  der kieferorthopädischen Diagnostik und Therapie I und II 2 8 und 10 x 

Operationskurs I und II (Phantom) 2 7  x 

Operationskurs I und II (Behandlung) 4 8 und 9 x 

Operationskurs I und II  4 9 und 10 x 

Integrierter Kurs I 7 7 x 

Integrierter Kurs II 7 8 x 

Integrierter Kurs III 7 9 x 

Integrierter Kurs IV 7 10 x 

Integrierter Kurs I (Seminar) 2 7 x 

Integrierter Kurs II (Seminar) 2 8 x 

Integrierter Kurs III (Seminar) 2 9 x 

Integrierter Kurs IV (Seminar) 2 10 x 

Fach Pathologie                2 7 oder 8  



Fach Pharmakologie und Toxikologie 2 9 oder 10  

Fach Hygiene, Mikrobiologie und Virologie 2 9 oder 10  

Fach Innere Medizin einschließlich Immunologie I und II 4 9 und 10  

Fach Dermatologie und Allergologie 2 9 oder 10  

Fach Berufskunde und Praxisführung 2 9 oder 10  

QB Notfallmedizin (Praktikum) 1 7 x 

QB Notfallmedizin I /II                    1 7  

QB Schmerzmedizin I/II 1  7  

QB Orale Medizin und systemische Aspekte I/II 1  7  

QB Erkrankungen im Kopf-Hals-Bereich I/ II 1  7  

QB Medizin und Zahnmedizin des Alterns und des alten 

Menschen I / II  
2 7 und 8  

 

QB Gesundheitswissenschaften mit den Schwerpunkten 

Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung, Öffentliche 

Gesundheitspflege und Gesundheitsökonomie, 

0,5 9 oder 10 

 

QB Ethik und Geschichte der Medizin und Zahnmedizin 0,5 9 oder 10  

QB Wissenschaftliches Arbeiten mit den Schwerpunkten 

medizinische Biometrie, medizinische Informatik, 

Literaturrecherche und -bewertung und evidenzbasierte Medizin 

II 

1 9 oder 10 

 

Wahlfach 2 8 x 

   

 

Unterrichtsveranstaltungen ohne Leistungsnachweis      

Vorlesung der Klinik oder Poliklinik für Zahn-, Mund- und 

Kieferkrankheiten I und II 
4 7 und 10 

 

zahnmedizinische Diagnostik und Behandlungsplanung I und II  2 7 und 10  

Vorlesung Operationskurs I und II 2 7 und 8  

Vorlesung der kieferorthopädischen Diagnostik und Therapie I 

und II 
4 7 und 8 

 

Integrierter Kurs I-IV 3,5 7  

Integrierter Kurs I-IV 3,5 8  

Integrierter Kurs I-IV 3,5 9  



Integrierter Kurs I-IV 3,5 10  

   

 

“ 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten der Änderungen 

 

Diese Änderung der Studienordnung für den Studiengang Zahnmedizin an der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 

Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Kraft.  

 

Mainz, den 03.08.2023 

Der Wissenschaftliche Vorstand 

des Fachbereichs 04 - Universitätsmedizin 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

 

Univ.-Prof. Dr. U. Förstermann 

 

 


